
 

 

 

 
  

Antrag 
 

an die Gemeindeversammlung vom 5. Dezember 2019 

 

Die Primarschulpflege Wila beantragt der Primarschulgemeindeversammlung  

zu beschliessen:  

 

1. Gestützt auf Art. 11 lit. a) Abs. 1 der Gemeindeordnung vom 26. November 2006 wird 

die Gebührenverordnung der Primarschulgemeinde Wila festgesetzt.  

2. Die Primarschulpflege Wila bestimmt den Zeitpunkt des Inkrafttretens.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Beleuchtender Bericht 
 

 
Gebühren sind öffentliche Abgaben. Sie müssen von den Privaten für bestimmte 

Leistungen der Verwaltung bezahlt werden und dürfen höchstens kostendeckend 

sein.  

Das Legalitätsprinzip verlangt, dass die Grundlagen der Gebührenerhebung von den 

Stimmberechtigten festgelegt werden. Das bedeutet, die gesetzliche Grundlage 

muss zumindest den Kreis der Abgabepflichtigen, den Gegenstand der Abgabe und 

die Bemessungsgrundlage für die Abgabe festhalten. Nach den Bemessungsgrund-

lagen berechnet die Exekutive sodann die Höhen der Gebühren im Einzelnen und 

hält sie in einem Gebührentarif fest. Ausserdem darf die Exekutive darin sogenannte 

Kanzlei- oder Verwaltungsgebühren direkt festlegen. Das sind Gebühren, die niedrig 

sind und für Routinehandlungen verlangt werden. Die rechtsanwendende Stelle setzt 

die individuelle Gebühr letztlich für den Einzelfall fest.  
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Gebühren wurden bis heute basierend auf der regierungsrätlichen Verordnung über 

die Gebühren der Gemeindebehörden (VOGG) erhoben. Teilweise bestehen auch 

gesetzliche Grundlagen im übergeordneten Recht, auf die weiterhin abgestützt wer-

den kann.  

Mit der Totalrevision des Gemeindegesetzes wurde zudem die VOGG per 1. Januar 

2018 aufgehoben. Damit fehlt ab diesem Zeitpunkt für einen Teil der kommunalen 

Gebühren eine genügende Rechtsgrundlage. Nach Wegfall dieser Grundlage sind 

die Gemeinden gehalten, selbst Rechtsgrundlagen zu schaffen, damit sie rechtsgül-

tig Gebühren erheben dürfen. Die Gemeindeordnung sieht in Art. 11 vor, dass die 

Grundlagen der Gebührenerhebung durch die Gemeindeversammlung festgesetzt 

werden. 

Die Gemeinden können den Kreis der Abgabepflichtigen, den Gegenstand der Ab-

gabe und die Bemessungsgrundlage selbst festsetzen. Das Kostendeckungsprinzip 

setzt den oberen Rahmen für die Gebührenbemessung. Gewinne dürfen die Ge-

meinden durch das Erheben von Gebühren nicht erwirtschaften. Ausserdem muss 

bei der Bemessung der Gebühren das Äquivalenzprinzip beachtet werden. Das 

Äquivalenzprinzip konkretisiert das Verhältnismässigkeitsprinzip und das Willkürver-

bot (Art. 5 Abs. 2 sowie Art. 8 und Art. 9 BV) für den Bereich der Kausalabgaben. Es 

bestimmt, dass eine Gebühr nicht in einem offensichtlichen Missverhältnis zum ob-

jektiven Wert der Leistung stehen darf und sich in vernünftigen Grenzen halten 

muss. 

Diese Grundlagen werden neu in der vorliegend zu beschliessenden Gebührenver-

ordnung festgesetzt. Die Gebührenverordnung ist in zwei Teile gegliedert, einen all-

gemeinen und einen speziellen Teil. Im allgemeinen Teil findet sich auch die Delega-

tion an die Exekutive, die einzelnen Gebührenhöhen, basierend auf den Vorgaben in 

der Verordnung, im Gebührentarif festzulegen.    

Im speziellen Teil finden sich Bestimmungen für Gebühren der einzelnen Verwal-

tungsbereiche.  

Der Erlass der vorliegenden Gebührenverordnung wurde zum Anlass genommen, 

einzelne Bemessungsgrundlagen und die Gebührenhöhen zu überprüfen. Dies be-

trifft im speziellen die Mietgebühren des Eichhaldesaals. Eine gewisse Schematisie-

rung und Pauschalisierung der Gebühr ist erlaubt. Ausserdem wurde geprüft, ob die 

Gebühren äquivalent sind, d.h. ob sie in einem vernünftigen Verhältnis zum Wert der 

Leistung stehen.  
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Die vorliegende Gebührenverordnung wurde unter Einbezug der Erkenntnisse aus 

der beschriebenen Überprüfung verfasst. Die Primarschulpflege wird bei Annahme 

der Vorlage basierend darauf den im Entwurf aufliegenden Gebührentarif erlassen.  

 
 

Den Stimmberechtigten wird empfohlen, der Vorlage zuzustimmen. 

 
8492 Wila, 3. Oktober 2019  
 
 

 

 

Primarschulpflege Wila 

 

 

Gisela Wahl Nicole Jacot Stahel 
Die Präsidentin Die Schulverwalterin 
 


